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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE  

Amt/Eigenbetrieb: 
55        Fachbereich Jugend und Soziales 
 
Beteiligt: 
 

Betreff:  
Einrichtung eines  Betriebskindergartens auf dem Gelände der Douglas Holding AG 
 

Beratungsfolge:  
16.12.2008 Jugendhilfeausschuss 
18.12.2008 Rat der Stadt Hagen 
 
Beschlussfassung:  
Rat der Stadt Hagen 

Beschlussvorschlag: 
1) Der Rat der Stadt Hagen stimmt der Gründung des Betriebskindergartens auf dem 

Gelände der Douglas Holding AG zu.  
2) Die Kindertageseinrichtung nimmt ihren Betrieb zum 01.08.2009 auf.  
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Kurzfassung 
Die Douglas Holding AG beabsichtigt auf ihrem Betriebsgelände in Hagen Bathey, 
Kabeler Strasse 4, ab dem Kindergartenjahr 2009/2010 eine Kindertageseinrichtung  
zu betreiben. Die Verwaltung befürwortet  die Verwirklichung dieses Vorhabens 
ausdrücklich und wird ihrer Verpflichtung zur Zahlung  kommunaler Zuschüsse im 
gesetzlich vorgegebenen Rahmen nachkommen. 
Begründung 
Die Douglas Holding AG beabsichtigt auf ihrem Betriebsgelände in Hagen Bathey, 
Kabeler Strasse 4, ab dem Kindergartenjahr 2009/2010 eine Kindertageseinrichtung  
zu betreiben.  Dafür soll eine bereits bestehende Immobilie umgestaltet werden.  Der 
Entwurf des zukünftigen Raumprogramms wurde am 14.10.2008  bei einem 
Ortstermin von der zuständigen Mitarbeiterin des Landesjugendamtes positiv 
beurteilt.  Der Betriebskindergarten soll zunächst mit einer Gruppe mit 11 Kindern 
unter 3 Jahren belegt werden. Das Raumprogramm ist im Bedarfsfall 
erweiterungsfähig. Die Bedarfsermittlung für das Kindergartenjahr 2009/2010 erfolgte 
durch eine Umfrage am Firmensitz in Hagen Bathey und wurde durch 
Einzelinterviews mit den Müttern /Vätern verifiziert. Daraus ergab sich nachfolgende 
Altersaufteilung: 
 

Alter Anzahl 
0 – 1 Jahr 4 
1 – 2 Jahre 5 
2 – 3 Jahre 2 

 

Im Rahmen der generellen Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung in der Zeit von 
7.00 Uhr bis 18.00 Uhr werden voraussichtlich alle drei möglichen Stundenbudgets 
(25, 25, 45 Stunden) zur Buchung kommen.  Bei den vorab gemeldeten Kindern 
handelt es sich um 9 Kinder aus Hagen. Für die beiden auswärtigen Kinder ist  das 
Bestreben seitens des Fachbereiches Jugend & Soziales eine Kostenübernahme 
des Trägeranteils durch die Heimatgemeinden der Kinder zu erreichen. Für die 
Funktion des Trägers der Einrichtung sind von der Douglas Holding AG Gespräche 
mit der AWO Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis geführt worden. Eine 
Entscheidung über den zukünftigen Träger ist noch nicht abschließend erfolgt.  
Die Einrichtung eines Kindergartens auf dem Betriebsgelände der Douglas Holding  
AG ist ein bedeutender Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine 
gesicherte Kinderbetreuung  unmittelbar am Arbeitsplatz der Mütter/Väter sicher zu 
stellen.  Die Verwaltung befürwortet  die Verwirklichung dieses Vorhabens 
ausdrücklich und wird ihrer Verpflichtung zur Zahlung  kommunaler Zuschüsse im 
gesetzlich vorgegebenen Rahmen nachkommen.  Weitere mögliche finanzielle 
Forderungen des zukünftigen Trägers zum Beispiel in Bezug auf den vom Träger zu 
erbringenden Eigenanteil werden von der Douglas Holding AG getragen. Dem hat 
der Vorstand der Douglas Holding AG am 18.11.2008 zugestimmt.  
Das Landesjugendamt hat signalisiert, der Douglas Kindertageseinrichtung bei 
Vorlage aller Unterlagen eine Betriebserlaubnis ab dem Kindergartenjahr 2009/2010 
zu erteilen.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 

X Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen 
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Verfügung / Unterschriften 
 
Veröffentlichung 

 Ja 

 Nein, gesperrt bis einschließlich   
 
 

Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
 
 

Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
  
Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 

 

 
 
 
 
 
 

55        Fachbereich Jugend und Soziales 

 

 
 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
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